
Verbeamtung (NRW)
Beitrag von „Aktenklammer“ vom 4. Juni 2006 18:59

In meinem Kalender steht:
zu den Beamten:
"Die Probezeit darf insgesamt 5 Jahre nicht überschreiten. Kann auch dann die Bewährung nicht
festgestellt werden, so folgt zwangsläufig die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis.

zu den Angestellten:
"Wenn in der Probezeit festgestellt wird, dass man sich noch nicht bewährt hat, so kann die
Probezeit nicht verlängert werden und der/die Angestellte ist zu entlassen."

1https://www.lehrerforen.de/thread/13679-verbeamtung-nrw/?postID=119128#post119128
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